
riss«s wen-oad el.ut;erungen 
zu der Bebrvn, des neuen J1·dlun,,sgelindes 

"Nord" 

der Ceeinde riedelsheim 

IE. Fertigung 

Landkreis ieustcadt a.d kdt. 

1 
l.) Diese rlaut run iet in 3eotandteil des ~it Dttt.vom •••~· ...... / 

genehmit;en Bebauungsplanes, Sie ergänzt diesen und legt die / 
bei 'er +est;altun der einzelnen Bauanla cn einzuhaltenden 
Gesichtspunkte fest, 

2.) Der anlies;ende Bebauunzplan ist ein Bestandteil der Orts­ 
baust;zun und rläutvt die iu iextc festgelgten esicht:s­ 
punkte für die bauliche iestaltung der inaelrebüude, 

der Daul.nln:en rote oet 

l.) Die im Flan vorgesehenen bul.4nl en miü sen bei der iu­ 
fulrun, die ii enrt des Ort1las Rücksicht nehmen 
und sieh in das getünscht;e St;rassenbild einfügen. Diese 
rund.tGz ist bereits bei der Planung der bl Anlagen 

Recimung ·tragen und ist daher der Deb munzsplan llein maß­ 
gebend fir die ;esamte buung, 

2) erke±flächen znd Vorgartenflächen können in sinzelfllen 
auch "abseichend von den vor;sehenen Fluchtlinien durch die 
upqlizibchörde angeordnet verlen, 

$3 
S3estzaltn des _auEörp± 

Die Baukörper aller eu und Genehmigten) An-- sowie Neben 
bauten sind im Benehmen mit der Baupolizeibehörde in der 
Gruppierung, ie sie der Bebauungsplan versieht zu projek­ 
tciuren and den benachbarten Bauten in anzemessenema Ver­ 
hiältnis anzupassen, Bez 2ich des anzuwendenden Materials 
(Bausteine, Put;a etc.) it auf die charakteristische 
heimische Bauweise Rücksicht zu nehmen. Im Zweifelsfalle ist 
die Baupolizeibehörde zu befraren, deren tschidung nass­ 
gebend i.rt, 

2.) Der ulr r it einfach und klar zu restalten, Entstellende 
bauliche Gliderun ;e und Verzieranren sind unzuliissio 

3) Ds Äussre von Doppel- und Gruppe usemn aus in 'orma- 
Farbe und Baustoff tn gleicher eise ausgeführt sein, \ 

) reit;eh{ende imfssnun sände ohne Cf±maunzen Ckandmauer a9 
sind unzlüss1. 

5.) Au- Von- oder Febenbuten sind nur zulässt, renn sie in, 
einem an emessenen Grössenverhil tnis zu ganzen Gebäude ? 
stehen und der satt;eindruck nicht beeinträchtigen, 
Die Ausbildung der Rückseiten der Häuer soll in ihrer Ge­ 
stltunf 'der Strssenseiten nicht; nachstehen Das gilt; rna' 
besonders für solche Bauten, deren Rückseiten von der Sasse 
aus sichtbir sind. k 

Zu höheren oder niedri en achbarzebäden ist ein befriedigender 
bergan zu schaffen, 

6.) 

' 1 



\ 
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gesamten neuen Bauanlagetest offene Baureis~ Vor-.. ­ 
1ft. Die bstnde von den chbargrenzen sind jeweils 

Bebauungsplan einetruen und sind einzuhalten, Ab­ 
eichunzen können nur im Benehmen mit der Baupolizeibehörde 
enehmirt werden 

9, teubuten der ogtgggg dürt 
höchstens reist . Gs7er.htc erden. Je 
zweistöcli mit s: elausbildun;en picht zsu- 
lässig­ Sol1 neben e! i. ;en io/nhas ein 1 1/2 stöcki- 
ges errichtet ' s Verhältnis von 2 zu 1 1/2 
eschoss ensprecien zu p..anen, 

Kniestücke soller chst vermeiden und dürfen nur bei 
1 1/2 st;&ck.Baut endet; werden, In diese Falle diürfen 
sie nicht » .s öchstens O,60 m sein. 
Die Dac] ei sind n5lichst gleich zu st. zit; 
·es sich um ·ti,e Gebäude handelt, Eben o sind tg~sinse und Firsthöhe! user 
tunlichst zu T rsichtigen. ' 

10.) An Neben- und inter;ebüuden (soweit; pl " 2lassen) 
ist bezüglich der Baugestaltung der l ib nzu- 
legen, wie bei den Hauptgebäuden, Pult 1er an der trasse 
sind verboten und auch möglichst; auf renze zu vermeiden, 
Die plangemässe Vorgartenbreite ist einzuhalten, 
Sämtliche Buten, die in der neue&trgggg (seitlich der 
Bahnhofstrasse.) errichtet werden, an Te1 1/2 geschossire 
Wohnbauten zu planen, Etwaige Abweichungen von dieser Be- 
stimung können nur mit Genehmigung der Barpolizeibehörde 
durchgeführt werden, 

11.) 
12.) 

$4 
Baustoffe 

Für die issere Gestaltung der Bauten sind ortsübliche 
Baustoffe zu verwende, 

1 
l 

c 
$5 

Dachmus114mn; 
mw.o« l 

1.2Die Dächer sind_in ihrer Por, First5richtuns und Neigang 
soie in ihrem Baustoff der Ugebung anzupassen, Auch hier 
ist dar Beb±ran;3p1#n irstrichtung massgebend. 
'indeclnzen, die nach Rrbe, tust;e:uns und Stoff die einheitl, 
Gestalt;an des Ctrassenbildes stören sin nicht zulässig, 
Es dürfen nur Walzpfannen oder Biberschwänze verendet erden, 
Dachmausbauten sind uf ein möglichst geringes ss zu be­ 
schränken; sie dürfen nicht gröser sein ls durch die Höhe 
und reite der Fenster bedint ist. Die Dachgesimse dürfen 
nicht durch Dachaufbauten unterbrochen werden, 

2.) 

.) 

1.) 

Die Fensteröffnanzen in den Dachaufbauten müssen der Flöhe 
und Breite nuchi mindestens um ein iertcel kleiner sein als 
diejenigen der Hauptgeschosse 
Ausnahmen der Bestimmungen der Absitze l - kann die Bau 
polizeibehörde genehmigen, 

/ t 

1 

Die Aussonände sind in erlstoff, Putz und 'arbe und ir 
der Verteilung und rösse der Fensteröffnungen ( d.h. der 
Verteilun: innerhalb der n@flächen, Aufteilung der Fenster­ 
flächen durch Sprossent;eiluns, Fensterläden u,s.) dem 

$6 
Atsgorr_nde 
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ssst;ab des ebäudes und der inheitlichkeit des Strassen 
ildes anzupassen, 

- • « III 
.J Für die Aussenygnde"##l±],Jg tMrten ohne starke Muster­ 

ung oder Plastik zuelsven, 
3.) Der- Ff&·Nt~ o±!I ~ieg47ot±tat@&Sr. Iio ±±l ge öt±i 

asfae.gaeusd e8 ing atteginatdsanaheS814.6gir.sie\Kt;e 
Farbe'±ndsag3sfSl.€I ? esb bn10 1s o@€[.I.TI ov 

o&?I.t0.& nsb ,eeesxt@cp\tbsteue 
fs1 rsb tasbtarg@gzeige red 

-1es pqu _-1d00H - girrsrspsan.td 
1.) infr~&3r6je h}h Tori, töfe, /erkstoff und Farbe 

genehmfv:;spllichl@. Sie müssen sich der Umgebung an­ 
passen und diüpen nicht störend wirken, Die Baupolizei 
kann solche ;fiedigungen untersagen, die mri nicht den 
ge(Ms&spblndgjn angepasst sind. 

• ;t .S'HJSff-. seh "~~;tgl:d.u ij~ rt • 
$8 aR: '? 

iereein±±cptuze }}}(s'/kp5 
l.) ie Anbrln: mne und Aufstellung von _Relames hi]ok@ij) erbe. 

aufschriften und Abbildungen bedarf der Gaff0ae ii 
Genehmigung. "% 

$9 
Über die in dieser Satzung vorgesehene Ausnahmen entschei­ 
det die Baugenehmigungsbehörde. 

$ 10 
Diese Satzung tritt am Tage der Veröffentlichung in Kraft 

c 
::. ·meister der Gemeinde 

e1sei Q0, ep. 1950 
olizeibehörde 

i.ad 
$ 

Der Landrat 
Neustadt sd, Haardt 
den ,++·····-··«. l950 

Neustadt an der Haardt, den.........o...19......... 
Kreisbauamt 

2.+ 2 



Fertiun-: 

Mit Reg.intschl. v.23.0kt. 1950 Az.: E 1 - A 143/31 ­ 
Hl/v.b. lgb.Nr. 820/50 in Verbindgng mit dem Bebauungsplan 
vom 17.1.1950 auf Grund des $ 19.(2) AG. genehmigt. 

Neustadt/Weinstrasse, den 23.0kt.1950 
Der Regierungspräsident der Pfalz 
Abt. E- Bauabteilung - Hoch-- und Wieder­ 

aufbauverwaltung 

I.A• 

gez.schal tenbrand) 
eg-Baurat, 

...........CL......«...........nsb „1bneH rsb aa Ybs!zus/ 
irr:sdeisr _ 

. 



oomsso kjj3KrisT.fl 
mu der ebsune e ±e,h#"9Grindes 

"Sa" (hinter der Kirche !) 
da 

der Gemeye Friedelsheia Landkreis Neustadt a.d. Haardt 

Die gleiche_vorschite wie bei Siedlungsgelände Nord 
nur in $2Ziff. 9 rd folgendes geändert: ' 

9,) Neubauten an dem 'erbndunzsfelde zwischen der Strasse 
nach Wider'irchen un der Port;erstrsse sind gruppen­ 
weise zrei- oder l1/2 ztöcki auszuführen, wobei vor 
allem innerhalb der lachen usführunen uch möglichst 
gleichrti;e Gestalti vorzusehen ist 
in dea Torinduns e"1icn der Kirche können neben 

\ 

z istöcki e ohnbnutin ~uch landwirtschaftliche Gebäude 
angeordnet werden, So, wie vorgesehen, eine inderschule 
en dieser trasse errihtet; werden, ist eine besondcre 

~

P!unun im ~onelmen mi\ der Baupoliz ibehö:t-de c.urehztt­ 
führen und Stellung, @sse, höhe us,, zu regeln. 
Ta brien sind die Dacheilunzen möglichst gleich zu 
gestalten, sogeit es sicl u gleichartige Gebäude handelt» 
benso sind die Haupt;esise und First;höhen der Nachbar­ 
gebude tunlichst; zu berücsichti;;en. 

Zif 12 - fällt wec. 

rermeist;er der Gemeinde 
±edelsnetn, 0, Sp, 1350 

olizaeibehürde 

. Mi%d. 
lt.~ S'. ,. '"'"' •• ~ ••••••• 
eo' 

Der Landrat 
eustadt a,d. HaardtG 

1950 
Neust@d! an der Haerdt, den...1....#4619. 

Kreisbauamt 

7 
III. ±ertiun· 

Mit Reg.Bntschl. v.23.0kt.1950 Az.: ± 1- A 143/51 ­ 
Hl/v.D. Tgb.Nr. 820/50 in Verbindung mit dem Bebauungsplan 
vom 16.1.1950 auf Grund des S 19 (2) AG. genehmigt. 

Neustadt/Weinstrasse, den 23.0kt.l950 
Der Regierungspräsident der Pfalz, 
Abt. E- Bauabteilung - Hoch- und Wieder­ 

aufbauverwaltung 

etu. ubi~•-· ... #, 
lS r, ° . & 

f tei1) 
• f.hy berbauinsp. 
\ 

I.A. 
( gez.Schaltenbrand ) 

Reg.-Baurat. 


